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BUNDESARBEITSGERICHT 
 
 
9 AZR 203/10 
5 Sa 603/09 
Landesarbeitsgericht 
München 
 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
21. Juni 2011 

URTEIL 
Brüne, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 
 
 

In Sachen 

 

 Kläger, Berufungsbeklagter und Revisionskläger, 

 

 

 

 
pp. 

 

 

 

 Beklagte, Berufungsklägerin und Revisionsbeklagte, 

 

 

 

hat der Neunte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen 

Verhandlung vom 21. Juni 2011 durch den Vorsitzenden Richter am Bundes-

arbeitsgericht Prof. Düwell, die Richter am Bundesarbeitsgericht Krasshöfer und 
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Dr. Suckow sowie den ehrenamtlichen Richter Preuß und die ehrenamtliche 

Richterin Merte für Recht erkannt: 

Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Landes-
arbeitsgerichts München vom 20. Januar 2010 - 5 Sa 
603/09 - aufgehoben. 

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeits-
gerichts Augsburg vom 7. Mai 2009 - 3 Ca 3854/08 - wird 
mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Beklagte auf 
die Hauptforderung Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz seit dem 4. Dezember 2008 
zu zahlen hat. 

Die Beklagte hat die Kosten des Berufungs- und des Re-
visionsverfahrens zu tragen. 

 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 
 

Die Parteien streiten über eine Ausgleichszahlung für die Beendigung 

ihres Arbeitsverhältnisses vor Vollendung des 65. Lebensjahres. 

Der am 3. Juni 1944 geborene Kläger war seit dem 1. August 1974 bei 

der Beklagten beschäftigt. Mit Vertrag vom 21./23. Dezember 2005 vereinbar-

ten die Parteien, ihr Arbeitsverhältnis als Altersteilzeitarbeitsverhältnis fortzu-

setzen. In dem von der Beklagten vorformulierten und mindestens fünf Mal 

verwendeten Vertragsformular heißt es auszugsweise wie folgt: 

         „§ 1 Beginn und Dauer der Altersteilzeit 

  Das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsver-
hältnis wird hiermit im gegenseitigen Einvernehmen 
geändert und vom 01.11.2006 bis 31.10.2008 als 
Altersteilzeitarbeitsverhältnis fortgeführt. 

  … 
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 § 3 Abfindung 

  Das zwischen den Vertragsparteien bestehende 
Arbeitsverhältnis endet auf Veranlassung des 
Arbeitgebers zum 31.10.2008. 

  Für den Verlust des Arbeitsplatzes erhält der Arbeit-
nehmer gemäß §§ 9, 10 KSchG, § 3 Nr. 9, § 24, 
§ 34 EStG und auf der Grundlage (von) § 10 des 
Tarifvertrags über Altersteilzeit vom 22.09.2000 eine 
Abfindung in Höhe von brutto EUR 2.168,00 zum 
Austrittstermin abgerechnet. 

  Darüber hinausgehende Abfindungs- oder Aus-
gleichsansprüche im Zusammenhang mit der Been-
digung des Arbeitsverhältnisses, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, bestehen nicht.“ 

 
Hinsichtlich des Tarifvertrags über Altersteilzeit vom 22. September 

2000 sind die Parteien tarifgebunden. Die Beklagte zahlte ab 1990 bzw. 1992 

an Beschäftigte, welche nach mindestens 15-jähriger Betriebszugehörigkeit 

vorzeitig ausschieden, eine sog. „Ausgleichszahlung“ für jedes Jahr der Be-

schäftigung mit Steigerung bis zu einer 25-jährigen Beschäftigungsdauer. Dazu 

traf sie unter dem 25. Juli 1990 eine „Ausgleichsregelung wegen Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses vor dem 63. Lebensjahr“ und unter dem 2. April 1992 

eine „Ausgleichsregelung wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach 

Vollendung des 63. Lebensjahres“. Ziff. 3 der Ausgleichsregelung vom 2. April 

1992 begrenzt den Anspruch auf maximal 18.000,00 DM. Nach Ziff. 4 der 

Ausgleichsregelung vom 25. Juli 1990 sollte der Ausgleichsbetrag, falls steuer-

rechtlich möglich, gemäß „§ 3 Absatz 9 EStG“ steuerfrei ausgezahlt werden. 

Die Beklagte lehnte gegenüber dem Kläger auf dessen Geltendma-

chungsschreiben vom 31. März 2008 mit Schreiben vom 4. November 2008 die 

Zahlung des vom Kläger geforderten Ausgleichsbetrags ab. 

Mit seiner der Beklagten am 3. Dezember 2008 zugestellten Klage 

macht der Kläger diese Ausgleichszahlung geltend. 

Er ist der Auffassung, die Beklagte sei zur Zahlung unter dem Ge-

sichtspunkt der betrieblichen Übung verpflichtet. Die Ausgleichsklausel in § 3 
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Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags stehe dem erhobenen Anspruch nicht 

entgegen. Als überraschende Klausel iSd. § 305c Abs. 1 BGB sei die Klausel 

nicht Vertragsbestandteil geworden. Zudem lasse sich ihr der Wille, auf Rechte 

zu verzichten, nicht entnehmen. Schließlich fielen Ansprüche der betrieblichen 

Altersversorgung - wie der Klageanspruch - regelmäßig nicht in den Anwen-

dungsbereich von Ausgleichsklauseln. 

Der Kläger hat beantragt, 

         die Beklagte zu verurteilen, an ihn 9.203,00 Euro nebst 
Zinsen iHv. fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz seit Klageerhebung zu zahlen. 

 
Die Beklagte hat beantragt, die Klage abzuweisen. Sie hat die Auffas-

sung vertreten, der Anspruch des Klägers sei aufgrund der Ausgleichsklausel in 

§ 3 Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags erloschen. Als gewöhnliche Abgel-

tungsklausel fehle der Vertragsbestimmung das von § 305c Abs. 1 BGB vo-

rausgesetzte Überraschungsmoment. Ihrem Inhalt nach beschränke sie sich auf 

Abwicklungsansprüche nach §§ 9, 10 KSchG und die streitgegenständliche 

Ausgleichszahlung. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsge-

richt hat die Klage auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Mit der vom 

Landesarbeitsgericht zugelassenen Revision verfolgt der Kläger die Wiederher-

stellung der klagestattgebenden Entscheidung des Arbeitsgerichts. 

 

Entscheidungsgründe 
 

A. Die zulässige Revision ist begründet. Das Landesarbeitsgericht hat die 

Klage zu Unrecht abgewiesen. Die Klage ist begründet. Der Kläger hat gegen 

die Beklagte Anspruch auf eine Ausgleichszahlung iHv. 9.203,25 Euro. Hiervon 

hat der Kläger nur 9.203,00 Euro geltend gemacht. 

I. Der Anspruch des Klägers auf die Ausgleichszahlung war aus betrieb-

licher Übung entstanden. 
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1.  Unter einer betrieblichen Übung ist die regelmäßige Wiederholung 

bestimmter Verhaltensweisen des Arbeitgebers zu verstehen, aus denen die 

Arbeitnehmer schließen dürfen, ihnen solle eine Leistung oder Vergünstigung 

auf Dauer gewährt werden. Das als Vertragsangebot zu wertende Verhalten 

des Arbeitgebers wird von den Arbeitnehmern angenommen, indem sie die 

Leistung widerspruchslos entgegennehmen (vgl. BAG 18. März 2009 - 10 AZR 

281/08 - Rn. 13, BAGE 130, 21). Der Zugang der Annahmeerklärung ist nach 

§ 151 Satz 1 BGB entbehrlich. Durch die betriebliche Übung entstehen vertrag-

liche Ansprüche auf die üblich gewordenen Leistungen. Entscheidend für die 

Entstehung des Anspruchs ist nicht der Verpflichtungswille des Arbeitgebers. 

Maßgeblich ist, wie der Erklärungsempfänger die Erklärung oder das Verhalten 

des Arbeitgebers nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung aller Begleit-

umstände (§§ 133, 157 BGB) verstehen musste. Der Arbeitgeber kann sich 

auch im Hinblick auf Einmalleistungen durch eine betriebliche Übung binden 

(BAG 17. November 2009 - 9 AZR 765/08 - Rn. 25, AP BGB § 242 Betriebliche 

Übung Nr. 88 = EzA BGB 2002 § 242 Betriebliche Übung Nr. 12). 

2. Nach diesen Grundsätzen war hier eine betriebliche Übung entstanden. 

Die Beklagte zahlte seit 1990 vorbehaltlos an Arbeitnehmer, die vor dem 

63. Lebensjahr, und seit 1992 auch an Arbeitnehmer, die später aus einem 

Arbeitsverhältnis mit ihr ausschieden, einen „Ausgleich“, wie ihn auch der 

Kläger geltend gemacht hat. Aus diesem regelmäßigen Verhalten durften die 

Arbeitnehmer auf einen entsprechenden Bindungswillen der Beklagten schlie-

ßen (vgl. so schon in dem weitgehend parallelen Verfahren BAG 17. November 

2009 - 9 AZR 765/08 - Rn. 21 ff., AP BGB § 242 Betriebliche Übung Nr. 88 = 

EzA BGB 2002 § 242 Betriebliche Übung Nr. 12). 

3. Der Kläger erfüllte die Voraussetzungen, von denen die Beklagte in der 

Vergangenheit die Ausgleichszahlung abhängig gemacht hat. Das ist zwischen 

den Parteien unstreitig. Das Arbeitsverhältnis endete am 31. Oktober 2008 und 

damit zu einem Zeitpunkt, zu dem der am 3. Juni 1944 geborene Kläger das 

64., aber noch nicht das 65. Lebensjahr vollendet hatte. Er war bei der Beklag-

ten seit dem 1. August 1974 und damit mehr als 15 Jahre beschäftigt. Bei 
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dieser Beschäftigungsdauer von insgesamt 34 Jahren war der Ausgleich ein-

schließlich der Steigerungssätze auf den Höchstbetrag für 25 Jahre iHv. 

9.203,25 Euro (18.000,00 DM) begrenzt. Der Kläger hat die Zahlung von 

9.203,00 Euro deshalb zu Recht gefordert.  

II. Der aus betrieblicher Übung entstandene Anspruch des Klägers ist 

nicht untergegangen. Zwar ist in § 3 Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags vom 

21./23. Dezember 2005 bestimmt, dass über die tarifliche Abfindung hinausge-

hende Abfindungs- oder Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses, gleich aus welchem Rechtsgrund, nicht 

bestehen sollen. Diese Klausel ist aber nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. 

1. Das Landesarbeitsgericht hat angenommen, die Ausgleichsklausel in 

§ 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags sei weder überraschend iSv. § 305c Abs. 1 

BGB noch benachteilige sie den Arbeitnehmer unangemessen. Der von dem 

Kläger erhobene Anspruch sei deshalb untergegangen. Das hält einer revi-

sionsrechtlichen Prüfung nicht stand. 

2. Die Ausgleichsklausel ist eine Allgemeine Geschäftsbedingung im 

Sinne von § 305 Abs. 1 BGB und unterliegt damit der richterlichen Kontrolle 

nach § 305 ff. BGB. 

Der mit dem Kläger geschlossene Altersteilzeitarbeitsvertrag enthält 

vorformulierte Vertragsbedingungen, die die Beklagte für eine Vielzahl von 

Arbeitsverträgen aufgestellt hat (§ 305 Abs. 1 BGB). Tatsächlich hat die Beklag-

te auch mindestens fünf Mal identische Vertragsformulare verwendet. 

3. Nach seinem Wortlaut enthält § 3 Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsver-

trags ein konstitutives negatives Schuldanerkenntnis. Dieses führt regelmäßig 

dazu, dass die betroffene Forderung nach § 397 Abs. 2 iVm. Abs. 1 BGB 

erlischt. 

a) Welche Rechtsqualität und welchen Umfang die in einer sog. Abgel-

tungsklausel abgegebenen Erklärungen haben, ist durch Auslegung zu ermit-

teln. Der Wille der Parteien, ihre Rechtsbeziehung zu bereinigen, kann insbe-
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sondere durch Erlassvertrag, konstitutives oder deklaratorisches Schuldaner-

kenntnis ausgedrückt werden (vgl. nur BAG 24. Juni 2009 - 10 AZR 707/08 (F) - 

Rn. 24 mwN, AP HGB § 74 Nr. 81; 7. November 2007 - 5 AZR 880/06 - Rn. 17, 

BAGE 124, 349). Die Klausel in § 3 Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags der 

Parteien ist ein konstitutives negatives Schuldanerkenntnis des Klägers. 

aa) Die Bestimmungen in einem Formulararbeitsvertrag sind nach ihrem 

objektiven Inhalt und typischen Sinn einheitlich so auszulegen, wie sie von 

verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen 

der normalerweise beteiligten Verkehrskreise verstanden werden. Dabei sind 

die Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Vertragspartners des 

Verwenders zugrunde zu legen (vgl. für die st. Rspr. BAG 17. November 2009 

- 9 AZR 765/08 - Rn. 45, AP BGB § 242 Betriebliche Übung Nr. 88 = EzA 

BGB 2002 § 242 Betriebliche Übung Nr. 12). Gemäß § 305c Abs. 2 BGB gehen 

Zweifel bei der Auslegung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zulasten 

des Verwenders, dh. des Arbeitgebers, der die Klauseln in einen Formular-

arbeitsvertrag eingeführt hat. 

bb) Obwohl das Landesarbeitsgericht den Altersteilzeitarbeitsvertrag nicht 

ausgelegt hat, ist das Revisionsgericht im Streitfall nicht gehindert, selbst die 

Auslegung vorzunehmen; denn die Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedin-

gungen in Formularverträgen hat wie die Auslegung von Normen zu erfolgen.  

cc) Wollen Parteien ihre Rechtsbeziehungen abschließend bereinigen, 

kommen der Erlassvertrag, das konstitutive und das deklaratorische negative 

Schuldanerkenntnis in Betracht. Ein Erlassvertrag ist anzunehmen, wenn die 

Parteien vom Bestehen einer bestimmten Schuld ausgehen, diese aber über-

einstimmend nicht mehr erfüllt werden soll. Ein konstitutives negatives Schuld-

anerkenntnis liegt vor, wenn der Wille der Parteien darauf gerichtet ist, alle oder 

eine bestimmte Gruppe von bekannten oder unbekannten Ansprüchen zum 

Erlöschen zu bringen (vgl. BAG 31. Juli 2002 - 10 AZR 558/01 - zu II 2 b bb der 

Gründe, AP BGB § 611 Konkurrenzklausel Nr. 48 = EzA HGB § 74 Nr. 64). 
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(1) Der Wortlaut von § 3 Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags, „Darüber 

hinausgehende Abfindungs- oder Ausgleichsansprüche im Zusammenhang mit 

der Beendigung des Arbeitsverhältnisses … bestehen nicht”, spricht  für den 

Regelungswillen der Parteien, dass außer der in § 3 Abs. 2 des Altersteilzeit-

arbeitsvertrags geregelten tariflichen Abfindung keine weiteren gleichartigen 

Ansprüche, „gleich aus welchem Rechtsgrund“, mehr bestehen sollen. Mit der 

Regelung haben die Parteien bewirken wollen, dass alle denkbaren sonstigen 

Ansprüche, die den Zweck haben, den Verlust des Arbeitsplatzes abzufinden 

oder auszugleichen, nicht mehr bestehen und damit gegebenenfalls erlöschen 

sollen. 

(2) Die Beschränkung des konstitutiven negativen Schuldanerkenntnisses 

auf diese Gruppe von Ansprüchen folgt nicht nur aus dem Wortlaut, „… im 

Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses …“, sondern vor 

allem aus dem systematischen Zusammenhang der Klausel. Sie steht unter der 

Überschrift „Abfindung“ und nimmt erkennbar Bezug auf die im vorhergehenden 

Absatz für den Verlust des Arbeitsplatzes geregelte Abfindungszahlung. Sie 

knüpft auch sprachlich hieran an („Darüber hinausgehende …“). 

(3) Auch ein Arbeitnehmer muss die Klausel in diesem Sinne verstehen. 

Das Verständnis wird nicht durch juristische Fachbegriffe sprachlich erschwert. 

Die Bedeutung der Worte „Darüber hinausgehende Abfindungs- oder Aus-

gleichsansprüche …, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nicht“, lässt 

für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer erkennen, dass der Arbeitgeber nicht 

verpflichtet sein soll, über die tarifliche Abfindung hinaus weitere etwaige 

Abfindungs- oder Ausgleichsansprüche zu erfüllen. 

(4) Eine solche Ausgleichsklausel ist im Arbeitsleben auch nicht unge-

wöhnlich, sondern durchaus üblich. Sie war in ähnlicher Form bereits Gegen-

stand einer Entscheidung des Senats, der sie in diesem Sinne ausgelegt hat 

(BAG 7. September 2004 - 9 AZR 612/03 - zu I 2 c der Gründe, AP HGB § 75 

Nr. 11 = EzA HGB § 74 Nr. 66). 
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b) Aus der Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB folgt kein anderes 

Ergebnis. 

aa) Nach dieser Norm gehen Zweifel bei der Auslegung von Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zulasten des Verwenders. Hierfür muss nach Aus-

schöpfung der Auslegungsmethoden ein nicht behebbarer Zweifel verbleiben. 

Die Anwendung der Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB setzt mithin 

voraus, dass die Auslegung einer einzelnen AGB-Bestimmung mindestens zwei 

Ergebnisse als vertretbar erscheinen lässt und keines den klaren Vorzug 

verdient. Es müssen „erhebliche Zweifel“ an der richtigen Auslegung bestehen. 

Die nur entfernte Möglichkeit, zu einem anderen Ergebnis zu kommen, genügt 

für die Anwendung der Bestimmung nicht (BAG 19. Januar 2011 - 10 AZR 

873/08 - Rn. 24, AP BGB § 611 Arbeitgeberdarlehen Nr. 4 = EzA BGB 2002 

§ 611 Aufhebungsvertrag Nr. 9; 14. Dezember 2010 - 9 AZR 642/09 - Rn. 47, 

NZA 2011, 509). 

bb) Der Inhalt der Ausgleichsklausel ist nach der hier gefundenen Ausle-

gung, wie bereits ausgeführt, unzweifelhaft. Sie ist deshalb nicht unklar. Es wird 

schon nach ihrem Wortlaut ausreichend deutlich, dass keine weiteren Abfin-

dungsansprüche des Arbeitnehmers bestehen sollen. Die Klausel ist zudem in 

ihrer Formulierung im Arbeitsleben üblich. 

4. Die Klausel erfasst auch den aus betrieblicher Übung entstandenen 

Ausgleichsanspruch des Klägers. Tatsächliche Grundlage waren die Aus-

gleichsregelungen der Beklagten vom 25. Juli 1990 und 2. April 1992. Beide 

hatten die Überschrift „Ausgleichsregelung wegen Beendigung des Arbeitsver-

hältnisses ...“ (vgl. hierzu BAG 17. November 2009 - 9 AZR 765/08 - Rn. 4 f., 

AP BGB § 242 Betriebliche Übung Nr. 88 = EzA BGB 2002 § 242 Betriebliche 

Übung Nr. 12). Die Auszahlung sollte nach Ziff. 4 der Regelung vom 25. Juli 

1990 „steuerfrei … gemäß § 3 Absatz 9 EStG“ erfolgen. Dabei handelte es sich 

um Abfindungen wegen einer vom Arbeitgeber veranlassten oder gerichtlich 

ausgesprochenen Auflösung des Dienstverhältnisses (§ 3 Nr. 9 EStG in der 

maßgeblichen Fassung). Das konstitutive negative Schuldanerkenntnis in § 3 

Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags betrifft, wie bereits ausgeführt, solche für 
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den Verlust des Arbeitsplatzes vorgesehenen Abfindungsansprüche, und damit 

auch den streitgegenständlichen Ausgleichsanpruch. 

5. Ohne Erfolg beruft sich der Kläger darauf, ein Verzicht auf Altersversor-

gungsansprüche müsse eindeutig und zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht 

werden (vgl. BAG 20. April 2010 - 3 AZR 225/08 - Rn. 50, AP BetrAVG § 1 

Nr. 63). Bei der hier streitigen Ausgleichszahlung handelt es sich nicht um einen 

Anspruch der betrieblichen Altersversorgung. Ein solcher liegt vor, wenn Leis-

tungen der Alters-, der Invaliditäts- oder der Hinterbliebenenversorgung aus 

Anlass seines Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zuge-

sagt sind. Die Zusage muss einem Versorgungszweck dienen und die Leis-

tungspflicht nach dem Inhalt der Zusage durch ein im Gesetz genanntes biolo-

gisches Ereignis, nämlich Alter, Invalidität oder Tod ausgelöst werden (BAG 

16. März 2010 - 3 AZR 594/09 - Rn. 23, AP BetrAVG § 7 Nr. 116 = EzA 

BetrAVG § 1 Nr. 93). Die von der Beklagten im Wege der Gesamtzusage 

versprochenen Leistungen knüpften nicht an eines der genannten Risiken an, 

sondern dienten dem Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes. 

6. Das konstitutive negative Schuldanerkenntnis ist entgegen der Auffas-

sung der Revision Bestandteil des Altersteilzeitarbeitsvertrags geworden. 

a) Bestimmungen in Formulararbeitsverträgen, die nach den Umständen, 

insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhn-

lich sind, dass der Arbeitnehmer mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden 

nach § 305c Abs. 1 BGB nicht Vertragsbestandteil (BAG 14. Dezember 2010 

- 9 AZR 642/09 - Rn. 50, NZA 2011, 509). Klauseln im Sinne von § 305c Abs. 1 

BGB liegen dann vor, wenn ihnen ein Überrumpelungseffekt innewohnt, weil sie 

eine Regelung enthalten, die von den Erwartungen des Vertragspartners 

deutlich abweicht und mit der dieser den Umständen nach vernünftigerweise 

nicht zu rechnen braucht. Zwischen den durch die Umstände bei Vertrags-

schluss begründeten Erwartungen und dem tatsächlichen Vertragsinhalt muss 

ein deutlicher Widerspruch bestehen. Da sich das Überraschungsmoment auch 

aus dem Erscheinungsbild des Vertrags ergeben kann, ist es möglich, dass 

auch das Unterbringen einer Klausel an einer unerwarteten Stelle im Text sie 
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deswegen als Überraschungsklausel erscheinen lässt. Das Überraschungsmo-

ment ist um so eher zu bejahen, je belastender die Bestimmung ist. Im Einzel-

fall muss der Verwender darauf besonders hinweisen oder die Klausel druck-

technisch hervorheben (BAG 23. Februar 2005 - 4 AZR 139/04 - zu II 4 b cc (1) 

der Gründe, BAGE 114, 33). 

b) Die Vereinbarung eines konstitutiven negativen Schuldanerkenntnisses 

war nach den Gesamtumständen nicht ungewöhnlich. Der Kläger musste damit 

rechnen. 

aa) Entgegen der Auffassung des Klägers ergibt sich der Überrumpelungs-

effekt nicht schon aus dem äußeren Erscheinungsbild des Altersteilzeitarbeits-

vertrags. Es trifft zwar zu, dass die Ausgleichsklausel im Text unter der Über-

schrift „Abfindung“ enthalten und nicht drucktechnisch hervorgehoben ist. Dies 

war auch nicht notwendig. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Text des 

Altersteilzeitarbeitsvertrags nur auf zwei Seiten verteilt ist und insgesamt eine 

Länge von etwas mehr als einer Seite aufweist. § 3 des Altersteilzeitarbeitsver-

trags hat nur drei kurze Absätze mit insgesamt drei Sätzen. Wegen dieser 

Kürze des Textes ist schon ausgeschlossen, den Arbeitnehmer mit einer ver-

steckten Klausel zu überraschen. Zudem befindet sich die Klausel im Text 

unmittelbar hinter der geregelten Abfindungszahlung. Es ist deshalb kaum 

möglich, den Anspruch auf Abfindungszahlung ohne die Ausgleichsklausel zur 

Kenntnis zu nehmen. 

bb) Ein Arbeitnehmer muss auch mit einer solchen Klausel rechnen. Die 

Parteien regelten in § 1 des Altersteilzeitarbeitsvertrags die Beendigung ihres 

Arbeitsverhältnisses zum 31. Oktober 2008. Nur deshalb sollte die Abfindung 

nach § 3 Abs. 2 des Altersteilzeitarbeitsvertrags gezahlt werden. Es ist durch-

aus üblich und weder ungewöhnlich noch überraschend, in Beendigungsver- 

einbarungen Ausgleichs- oder Abgeltungsklauseln aufzunehmen (vgl. BAG 

17. November 2009 - 9 AZR 765/08 - Rn. 49, AP BGB § 242 Betriebliche 

Übung Nr. 88 = EzA BGB 2002 § 242 Betriebliche Übung Nr. 12). 
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7. Die Bestandteil des Altersteilzeitarbeitsvertrags gewordene Klausel hält 

jedoch nicht der Inhaltskontrolle nach § 307 BGB stand. Sie ist wegen unange-

messener Benachteiligung des Klägers gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB 

unwirksam. 

a) Die Klausel ist nicht nach § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB einer Inhaltskon-

trolle entzogen. 

aa) Diese Vorschrift bestimmt, dass ua. die Regelungen des § 307 Abs. 1 

und Abs. 2 BGB nur dann Anwendung finden, wenn durch Bestimmungen in 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Rechtsvorschriften abweichende oder 

diese ergänzende Regelungen vereinbart werden. Daraus wird die Kontrollfrei-

heit der vertraglichen Hauptleistungspflichten hergeleitet. Das Äquivalenzver-

hältnis im gegenseitigen Vertrag soll der Kontrolle entzogen werden (vgl. BGH 

7. Dezember 2010 - XI ZR 3/10 - Rn. 26, BGHZ 187, 360). Abreden über den 

unmittelbaren Gegenstand der Hauptleistung unterliegen aus Gründen der 

Vertragsfreiheit regelmäßig ebenso wenig wie Vereinbarungen über das von 

dem anderen Teil zu erbringende Entgelt einer Inhaltskontrolle (vgl. BGH 9. Mai 

2001 - IV ZR 121/00 - zu I 1 c der Gründe, BGHZ 147, 354). 

bb) Nach diesen Maßstäben unterliegt die Ausgleichsklausel der gerichtli-

chen Inhaltskontrolle. Sie regelt weder Hauptleistungspflichten noch deren Teil, 

sondern ist kontrollfähige Nebenbestimmung. 

(1) Ist die Beendigungsvereinbarung ein selbstständiges Rechtsgeschäft, 

bei dem die Hauptleistung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw. der 

Verzicht auf zukünftige Ansprüche ist, kann die Beendigung als solche keiner 

vertraglichen Inhaltskontrolle und einer entsprechenden Angemessenheitsprü-

fung unterzogen werden (BAG 3. Juni 2004 - 2 AZR 427/03 - zu B IV 3 der 

Gründe; 27. November 2003 - 2 AZR 135/03 - zu B IV 3 der Gründe,  

BAGE 109, 22). Im Äquivalenzverhältnis stehen im Falle einer Beendigung 

gegen Abfindungszahlung jedoch lediglich die Aufhebung des Arbeitsverhält-

nisses und die Abfindungszahlung (Thüsing/Leder BB 2004, 42), nicht aber eine 

Ausgleichsklausel. Es kann dahinstehen, ob diese Kontrollfreiheit auch besteht, 
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wenn die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses nur Teil der Änderung eines 

Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeitarbeitsverhältnis ist. Als Teil eines 

Aufhebungsvertrags ist die Ausgleichsklausel nur Nebenabrede zur kontrollfrei-

en Aufhebungsvereinbarung und Abfindungszahlung. Die eine Leistung nur 

begleitenden Klauseln, wie die Ausgleichsklausel, sind einer Kontrolle durch die 

Gerichte nicht entzogen (vgl. ErfK/Preis 11. Aufl. §§ 305 - 310 BGB Rn. 40). 

(2) Die hier von der Beklagten aufgestellte Ausgleichsklausel stellt eine von 

Rechtsvorschriften abweichende Regelung dar. 

Hierzu ist es nicht erforderlich, dass eine AGB-Bestimmung von dis-

positivem Gesetzesrecht abweicht. Rechtsvorschriften iSd. § 307 Abs. 3 Satz 1 

BGB sind auch anerkannte, ungeschriebene Rechtsgrundsätze und Prinzipien 

(vgl. BGH 15. Juli 1997 - XI ZR 269/96 - zu II 1 der Gründe, BGHZ 136, 261). 

Hierzu gehört das im Schuldrecht verankerte und anerkannte Äquivalenzprinzip. 

Es dient dazu, das ursprünglich von den Parteien festgelegte Verhältnis von 

Leistung und Gegenleistung zu erhalten. Dieses Gleichgewicht wird durch 

einseitigen Anspruchsverzicht oder -erlass gestört. Der Arbeitnehmer verliert 

ohne kompensatorische Gegenleistung Ansprüche, unabhängig davon, ob 

sachliche Gründe dies rechtfertigen (vgl. Thies Der Schutz des Arbeitnehmers 

bei Abschluss arbeitsrechtlicher Aufhebungsverträge S. 314 f.). Zudem folgt aus 

den Verjährungsvorschriften des § 194 ff. BGB, dass ein Anspruchshindernis 

erst nach geraumer Zeit eintreten kann. Hiervon weicht ein konstitutives negati-

ves Schuldanerkenntnis ab; denn es führt dazu, dass der Anspruch ohne 

zeitliche Verzögerung untergeht (vgl. zu Ausschlussfristen: BAG 28. September 

2005 - 5 AZR 52/05 - zu II 3 b der Gründe, BAGE 116, 66). 

8. Die Ausgleichsklausel hält der Angemessenheitskontrolle nach § 307 

Abs. 1 BGB nicht stand. 

a) Gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen in Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwen-

ders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteili-

gen. Eine formularmäßige Vertragsbestimmung ist unangemessen, wenn der 
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Verwender durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interes-

sen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von 

vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen 

angemessenen Ausgleich zu gewähren. Die Feststellung einer unangemesse-

nen Benachteiligung setzt eine wechselseitige Berücksichtigung und Bewertung 

rechtlich anzuerkennender Interessen der Vertragspartner voraus. Bei diesem 

Vorgang sind auch grundrechtlich geschützte Rechtspositionen zu beachten. 

Zur Beurteilung der Angemessenheit ist ein genereller, typisierender, vom 

Einzelfall gelöster Maßstab anzulegen. Im Rahmen der Inhaltskontrolle sind 

dabei Art und Gegenstand, Zweck und besondere Eigenart des Geschäfts zu 

berücksichtigen. Zu prüfen ist, ob der Klauselinhalt bei der in Rede stehenden 

Art des Rechtsgeschäfts generell unter Beachtung der typischen Interessen der 

beteiligten Verkehrskreise eine unangemessene Benachteiligung des Vertrags-

partners ergibt (BAG 14. Dezember 2010 - 9 AZR 642/09 - Rn. 53, NZA 2011, 

509). 

b) Diese Voraussetzungen einer unangemessenen Benachteiligung sind 

erfüllt. Dies folgt daraus, dass der Arbeitnehmer einseitig und ohne kompensa-

torische Gegenleistung auf weitere Ausgleichsansprüche für die Beendigung 

seines Arbeitsverhältnisses verzichten soll. 

aa) Das Bundesarbeitsgericht hat zu einer einseitigen nur für Ansprüche 

des Arbeitnehmers geltenden Ausschlussfrist angenommen, der Arbeitgeber 

versuche damit missbräuchlich, sein eigenes Interesse an einer raschen Klä-

rung offener Ansprüche ohne angemessenen Ausgleich durchzusetzen. Diese 

Benachteiligung des Arbeitnehmers sei sachlich nicht zu begründen. Es sei 

nicht ersichtlich, dass es für den Arbeitgeber schwerer möglich sei als für den 

Arbeitnehmer, Ansprüche durchzusetzen. Die einseitig den Arbeitnehmer 

treffende Erschwerung der Durchsetzung von Ansprüchen und der bei Fristver-

säumnis nur für den Arbeitnehmer vorgesehene völlige Anspruchsverlust 

widersprächen einer ausgewogenen Vertragsgestaltung (BAG 31. August 2005 

- 5 AZR 545/04 - zu I 5 b dd (2) der Gründe, BAGE 115, 372). 
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bb) Diese Grundsätze gelten erst recht für Ausgleichsklauseln, die einen 

unmittelbaren Verlust von Ansprüchen bewirken sollen und damit den Arbeit-

nehmer noch stärker belasten als Ausschlussfristen. Bei Ausschlussfristen 

besteht für den Arbeitnehmer die Möglichkeit, während der Frist seine Ansprü-

che durchzusetzen; bei einer Verzichtserklärung, durch die die Frist „auf Null“ 

gesetzt wird (Preis DB 2006, 2812, 2815), besteht diese Möglichkeit nicht. 

cc) Einen angemessenen Ausgleich gewährt der vorliegende Altersteilzeit-

arbeitsvertrag nicht. Die in seinem § 3 Abs. 2 angeführte Abfindung begründet 

keinen neuen Anspruch, sondern verweist nur deklaratorisch auf die „Grundlage 

von § 10 des Tarifvertrags über Altersteilzeit vom 22.09.2000“. Die Belange des 

Arbeitnehmers werden damit nicht angemessen berücksichtigt. Ihm werden 

Ansprüche genommen, ohne dass dem eine entsprechende Gegenleistung des 

Arbeitgebers gegenübersteht (vgl. für den Verzicht auf eine Kündigungsschutz-

klage ohne notwendige Kompensation: BAG 6. September 2007 - 2 AZR 

722/06 - Rn. 37, BAGE 124, 59). 

dd) Dem lässt sich nicht mit Erfolg entgegenhalten, der Anspruchsverlust 

betreffe vorliegend nicht, wie regelmäßig bei Ausschlussfristen, alle Ansprüche 

aus dem Arbeitsverhältnis, sondern nur Abfindungs- und abfindungsähnliche 

Ansprüche. Zwar kann eine unangemessene Benachteiligung ausgeschlossen 

sein, wenn eine Klausel nur geringfügige Ansprüche des Arbeitnehmers betrifft. 

§ 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB zeigt allerdings, dass wesentliche Rechte und Pflichten, 

die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, nicht geringfügig sein können. 

Gerade bei Beendigungsvereinbarungen sind Abfindungs- und Ausgleichsan-

sprüche für den Verlust des Arbeitsplatzes von wesentlicher Bedeutung. 

ee) Das konstitutive negative Schuldanerkenntnis belastet zudem einseitig 

nur den Arbeitnehmer. Nach § 3 Abs. 3 des Altersteilzeitarbeitsvertrags sollen 

über die im vorstehenden Absatz beschriebene tarifliche Abfindung keine 

darüber hinausgehenden Ansprüche im Zusammenhang mit der Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses bestehen. Damit wird deutlich, dass nur Ansprüche 

des Arbeitnehmers betroffen sein sollen; denn Abfindungs- und abfindungsähn-

liche Ausgleichsansprüche des Arbeitgebers sind kaum denkbar. Eine Gegen-
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leistung des Arbeitgebers ist, wie bereits dargelegt, nicht vereinbart. Es kann 

dahinstehen, ob Arbeitnehmer einseitig ihrem Arbeitgeber bestimmte Ansprü-

che auch formularmäßig und ohne Kompensation erlassen können. Dies würde 

aber zumindest voraussetzen, dass sich die Klausel auf die dem Arbeitnehmer 

bekannten Ansprüche beschränkt und diese konkretisiert sind. Zumindest an 

Letzterem fehlt es. Die Ausgleichsklausel benennt nicht den streitgegenständ-

lichen aus betrieblicher Übung entstandenen Ausgleichsanspruch.  

c) Die nach § 310 Abs. 4 Satz 2 BGB gebotene Berücksichtigung der 

Besonderheiten im Arbeitsrecht führt zu keinem anderen Ergebnis. Zwar sind 

im Arbeitsrecht Ausgleichsklauseln in verschiedenen Formen üblich (vgl. BAG 

19. November 2008 - 10 AZR 671/07 - Rn. 32, AP ZPO § 448 Nr. 7 = EzA 

ZPO 2002 § 448 Nr. 2). Es gibt aber keine Gründe, Ausgleichsklauseln generell 

trotz ihres möglichen Überraschungseffekts, ihrer unangemessenen Benachtei-

ligung des Arbeitnehmers und ihrer möglichen Intransparenz für wirksam zu 

erachten. Aus der Üblichkeit allein folgt weder die Rechtmäßigkeit noch die 

Angemessenheit einer Klausel, die „an sich“ in Formularverträgen unzulässig 

ist. Ansonsten würde zu Unrecht die bisherige Üblichkeit von Ausgleichsquit-

tungen rechtfertigend berücksichtigt, wenn dem Arbeitgeber als Verwender 

ohne begründete und billigenswerte Interessen und ohne Gegenleistung zuge-

standen würde, mit vorformulierten Klauseln bestehende Ansprüche des Arbeit-

nehmers zum Erlöschen zu bringen (vgl. LAG Düsseldorf 13. April 2005 - 12 Sa 

154/05 - zu B II 3 der Gründe, LAGE BGB 2002 § 307 Nr. 7). 

B. Der Kläger hat erst ab 4. Dezember 2008 Anspruch auf Zinsen. Er 

macht Prozesszinsen geltend („seit Klageerhebung“). Das Arbeitsgericht hat zu 

Unrecht angenommen, er könne schon seit dem 3. Dezember 2008 Prozess-

zinsen beanspruchen. Die Verzinsungspflicht für Prozesszinsen beginnt nach 

§§ 291, 187 Abs. 1 BGB erst mit dem Folgetag der Rechtshängigkeit, die hier 

am 3. Dezember 2008 eintrat (vgl. BAG 16. September 2008 - 9 AZR 791/07 - 

Rn. 64 mwN, BAGE 127, 367). 
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C. Da die Berufung der Beklagten zurückzuweisen ist, verbleibt es im Ergeb-

nis bei der erstinstanzlichen Kostenentscheidung. Die Beklagte hat auch die 

Kosten des Berufungs- und des Revisionsverfahrens zu tragen. Das teilweise 

Unterliegen des Klägers hinsichtlich der erhobenen Zinsforderung ist geringfügig 

und hat auf die Bildung der Kostenquote keinen Einfluss, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. 

 Vermerk 

Vorsitzender Richter 
am Bundesarbeitsge-
richt Prof. Düwell ist 
infolge Krankheit an 
der Unterschrift ver-
hindert. 
 
Krasshöfer 

 Suckow  Krasshöfer  

  Preuß  Merte   
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